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Aktuelle Meldungen

Regierung beschließt weitere 
Wohngelderhöhung

Das Wohngeld soll ab Januar 2021 noch 
einmal um 10 Prozent steigen, um Men-
schen mit geringen Einkommen von den 
steigenden Kosten für den Klimaschutz 
zu entlasten. Das Bundeskabinett hat 
dazu am 13. November 2019 den Ent-
wurf für ein Gesetz zur Entlastung bei 
den Heizkosten im Wohngeld beschlos-
sen. Die Bundesregierung schätzt, dass 
ein Haushalt, der Wohngeld bezieht, 
dadurch im Durchschnitt rund 15 Euro 
mehr pro Monat erhält. (FAZ.NET)

Bundesrat stimmt Reform der 
Grundsteuer zu 

Der Bundesrat hat am 8. November 
2019 der Reform der Grundsteuer zuge-
stimmt. Damit ist sichergestellt, dass die 
Kommunen weiterhin das Aufkommen 
in Höhe von 14 Milliarden Euro im Jahr 
erhalten. Die Finanzverwaltung hat nun 
bis Ende 2024 Zeit, insgesamt 36 Milli-
onen Immobilien neu zu bewerten. (FAZ)

Genossenschaften bauen nicht 
wegen Mietendeckel

Eine Arbeitsgemeinschaft von Berliner 
Genossenschaften ist aus dem Konzept-
verfahren für ein vom Senat geplan-
tes Stadtquartier ausgestiegen, wie der 
Tagesspiegel am 13. November 2019 
berichtete. Das Eigenkapital für das Bau-
vorhaben sollte aus moderaten Mieterhö-
hungen finanziert werden, die der Mie-
tendeckel nun verhindere. Nach Angaben 
einer der beteiligten Genossenschaften 
könne man sich „schlicht und einfach 
keine neuen Projekte mehr leisten”. (wi)
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Die Studie liefert Handlungsempfehlun-
gen auf Quartiers-, kommunaler, Landes- 
und Bundesebene. Neben diesem Maß der 
wahrgenommenen Belastung wurde ein 
Maß der wahrgenommenen Segregation 
aus der Perspektive der Wohnungsunter-
nehmen auf die von ihnen beschriebenen 
Quartiere berechnet. Für immerhin 45,8 
Prozent wurde eine überdurchschnittliche 
Segregation der Wohnquartiere festgestellt.
Gesellschaftliche Herausforderungen wer-
den im Quartier konkret und gehen des-

halb weit über die gesellschaftliche Ver-
antwortung der Unternehmen hinaus. Es 
bedarf jeweils eines ganzheitlichen lokalen 
Entwicklungsansatzes, der alle relevanten 
Akteure auf bundes-, landes- und kommu-
naler Ebene sowie Wohlfahrtsverbände, 
Religionsgemeinschaften und zivilgesell-
schaftliche Akteure für die Weiterentwick-
lung des Quartiers auf den Plan ruft. Die 
Bearbeitung von Strukturdefiziten in den 
untersuchten Quartieren sind mit erheb-

Was ist los in unseren Wohnquartieren? – Neue 
Studie zum Zusammenleben in Deutschland 

Berlin – In jedem zweiten Wohnquartier hat sich die Lage in Bezug auf das 
Zusammenleben in den letzten fünf Jahren verschlechtert. Von den insgesamt 
234 beschriebenen Wohnquartieren mit mehr als 885.000 Wohnungen gab 
es nur ein einziges, welches keine Herausforderung angegeben hat. Das ist 
das Ergebnis der Studie „Herausforderung: Zusammenleben im Quartier” des 
Forschungsinstituts Minor Wissenschaft und Gesellschaft mbH im Auftrag des 
Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW. Die Untersuchung ermög-
licht erstmals einen differenzierten Blick auf Quartiere, die mit steigenden  
Problemen des Zusammenlebens zu kämpfen haben. 

Die häufigsten Konfliktgründe in Wohnquartieren in Deutschland nach Einschätzung 
der Wohnungsunternehmen. Offene Eingabe, eigene Sortierung nach Themenberei-
chen, dargestellt ab > 10 Nennungen: Gründe für Konflikte im Quartier nach Anzahl 
der Nennungen, n = 234. Eigene Darstellung nach eigener Berechnung.
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lichen Investitionen verbunden, die weit 
über die derzeitigen punktuellen Lösun-
gen der Probleme hinausgehen. Aus Sicht 
der Wohnungsunternehmen muss an vie-
len verschiedenen Stellschrauben gedreht 
werden, um das Zusammenleben im Quar-
tier zu verbessern. 

Mit dem tiefgreifenden Wandel in der 
Arbeitswelt, in der die Zahl von Arbeits-
plätzen mit zu geringer Einkommenssicher-
heit zunimmt, sind in bestimmten Quar-
tieren immer mehr Menschen von Armut 
bedroht. Dadurch entsteht ein hohes Kon-

Verteilung der Quartiere nach wahrgenommener Belastung, n = 230. 
Eigene Darstellung nach eigener Berechnung.

Verteilung der Quartiere nach wahrgenommener Segregation,  
n = 166. Eigene Darstellung nach eigener Berechnung.

fliktpotenzial, welches zu überforderten 
Nachbarschaften führt. Einerseits muss 
mit qualitativ besseren Angeboten in Bil-
dung, Ausbildung und Sozialarbeit reagiert 
werden, um den höheren Anforderungen 
gerecht zu werden. Andererseits geht 
es weit darüber hinaus. „Wir brauchen 
eine verantwortungsbewusste politische 
Haltung, sich in den Städten eindeutig 
gegen Segregationstendenzen zu stellen”, 
erklärte Dr. Christian Pfeffer-Hoffmann, 
Geschäftsführer des Forschungsinstituts 
Minor, anlässlich der Vorstellung der Stu-
die am 13. November 2019 in Berlin. Dafür 
werden erhebliche Investitionen benötigt, 
die mit einer besseren räumlichen Ver-

teilung preiswerten Wohnraums in allen 
Stadtteilen zusammenhängen.

Kein Flächenbrand – aber Anstieg 
von Gewalt
Auch wenn sich im Ergebnis der Studie 
kein „Flächenbrand” durch Konflikte 
und Herausforderungen zeigt, stehen 
besonders die Wohnungsunternehmen in 
belasteten Quartieren vor Problemen wie 
Kinderarmut, geringem Bildungsstand, 
Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit, 
interkulturellen Konflikten, Perspektivlo-
sigkeit, Gewalt in Familien sowie Alkoho-
lismus. Diese Ausgangslage schlägt sich im 
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Empfehlungen auf allen Ebenen

Was sollte die lokale Ebene tun?
• Ausbau von schulischen und außerschulischen Bildungsein-

richtungen und dem Übergang Schule-Arbeit im Quartier
• Gezielte Bekämpfung von Arbeitslosigkeit durch die Stärkung 

von lokalen Angeboten im Quartier
• Gezielte Stärkung von Begegnungsstätten, Nachbarschafts-

treffs sowie Jugend- und Freizeitangeboten 
• Systematische Unterstützung, Begleitung sowie Stärkung von 

Ehrenamt und Stärkung der Teilhabe und des Engagements 
von Bewohnerinnen und Bewohnern 

• Entwicklung und Umsetzung diversitäts- und diskriminie-
rungssensibler Angebote 

• Ausbau von Lotsenprogrammen, wie zum Beispiel „Integra-
tionslotsen“ oder „Stadtteilmütter und -väter“

Was sollten Landkreise, Kommunen und Länder tun?
Ohne das Engagement der kommunalen Politik im Quartier 
werden die strukturellen Herausforderungen, die von den 
Wohnungsunternehmen identifiziert wurden, nicht langfristig 
gelöst. Sechs Empfehlungen an Landkreise, Kommunen und 
Länder werden besonders hervorgehoben:

• Förderung von Bildungseinrichtungen
• Stärkung der Sprach- und Integrationskurse 
• Öffnung der Schulen als Orte der Begegnung, der Integration 

und des sozialen Lernens auch am Nachmittag und Abend 

• Kommunale Stärkung der Kinder- und Jugendarbeit
• Honorierung von ehrenamtlicher Tätigkeit
• Verstärkte Unterstützung von Initiativen für Demokratie,  

Toleranz, Vielfalt und gegen Antisemitismus, Extremismus 
und Rassismus

Was sollte die Bundespolitik tun?
Mit Blick auf die fortschreitende soziale Polarisierung, die 
Überalterung und Unterbringung von Geflüchteten und Neu-
zugewanderten sowie die Integrationsarbeit besteht auf loka-
ler Ebene ein hoher Bedarf an Finanzierung. Entsprechend 
richten sich die priorisierten Empfehlungen in Richtung Bun-
despolitik auf:

• Zugängliche Förder- beziehungsweise Zuschussprogramme 
für die Quartiersarbeit auch für Wohnungsunternehmen

• Förderung einer Fachstelle „Zusammenleben im Quartier“ 
• Flexible Förderprogramme und/oder die Öffnung der Bund- 

und Länderprogramme für die Wohnungswirtschaft
• Unterstützung der Wohnungsunternehmen bei ihrem Enga-

gement in der Jugendarbeit 
• Zukunftsstrategien für schrumpfende Kommunen und Quar-

tiere sowie stark belastete Quartiere in Ballungsräumen
• Ein Innovationsprogramm zur Finanzierung von Forschung 

und Modellprojekten zur Stärkung des Zusammenlebens und 
der Teilhabe im Quartier 

Wahrgenommene Belastung Wahrgenommene Segregation
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Quartier in unterschiedlicher Form nieder 
und mündet in nachbarschaftlichen Kon-
flikten: Die Bandbreite reicht von Lärmbe-
lästigung, Vandalismus, Verschmutzung, 
verbaler Gewalt und Schlägereien bis zu 
Drogenhandel. Insbesondere die alteinge-
sessene Mieterschaft beklagt die wachsen-
den Herausforderungen, reagiert mit Wut, 
Verzweiflung, Unverständnis und fordert 
den Erhalt des sozialen Friedens, die Ver-
ständigung über gemeinsame Werte und 
„Leitkultur“-Debatten.

Hauptkonfliktgrund: Soziale Situation 
Angesichts der Diskussionen über ver-
meintlich vorherrschende (inter-)kultu-
relle Konflikte ist es umso wichtiger, dass 
die Wohnungsunternehmen als ersten 
Grund für Konflikte im Quartier die sozi-
ale Situation und die Konzentration von 
durch Armut bedrohte Menschen identi-
fizieren. Zweitens folgen Verstöße gegen 
die Regeln des Zusammenlebens im Haus, 
Probleme mit der Müllversorgung und all-
gemein eine mangelnde Rücksichtnahme 
gegenüber Nachbarinnen und Nachbarn. 
Erst an dritter Stelle werden interkulturelle 
Konflikte bzw. unterschiedliche Wertvor-
stellungen sowie die festgestellte „Pers-
pektivlosigkeit vieler Zugewanderter“ und 
die Unterkünfte für geflüchtete Menschen 
als Konfliktgründe genannt.

Mit Blick auf die Häufigkeit und Art der Kon-
flikte zeigt sich: Verstöße gegen die Haus-
ordnung, verbale Auseinandersetzung und 
Sachbeschädigung sind schon alltäglich. 
Obwohl Körperverletzung in über 58 Pro-
zent der Quartiere selten und in nur 2,6 Pro-
zent häufig vorkommt, ist die Tatsache, dass 
es überhaupt in dieser Größenordnung zu 
körperlichen Übergriffen kommt, besorg-
niserregend. Wenngleich 70 Prozent der 
Befragten in ihren Quartieren keine gewalt-
haften Konflikte gegenüber den Mitarbei-
tenden feststellen, sind es immerhin noch 
knapp 30 Prozent, die sich damit auseinan-
dersetzen müssen. Innerhalb der Anwoh-
nerschaft kommen hingegen die gewalt-
haften Konflikte in der Mehrzahl vor und 
werden in über fünf Prozent der Quartiere 
sogar als häufig beschrieben.

Was kann die Wohnungswirtschaft tun?
Die Wohnungswirtschaft engagiert sich 
intensiv vor Ort. Die Studie rät den Unter-
nehmen, ihre Beratungsangebote zum 
Quartiersmanagement, zur Jugendarbeit 
und in Richtung Diversity Management 
weiter zu verstärken. Auch die Einrich-
tung einer Dachstelle „Zusammenleben 
im Quartier“ auf Verbandsebene könnte 
wichtige Impulse liefern. Gefragt ist auch 
mehr Beratung zu Fördergeldern bezie-
hungsweise -programmen sowie ein Ana-

lysetool für die Quartiere zur Verbesserung 
des Zusammenlebens.

Erfolge im Quartier sind letztendlich 
gesamtgesellschaftliche Erfolge in der Ein-
wanderungsgesellschaft. Die Wohnungs-
wirtschaft ist dazu bereit, sich dieser Her-
ausforderung mit Unterstützung von 
Zivilgesellschaft, Kommunen, Ländern und 
Bundesregierung zu stellen.

Politische Kernfelder
„Die Anforderungen an Politik und Woh-
nungswirtschaft sind enorm”, betonte Axel 
Gedaschko, Präsident des Spitzenverban-

des der Wohnungswirtschaft GdW, und ging 
auf die Kernfelder Stadt & Umland, Quartier, 
Neubau-Klima und Integration ein. „Insbe-
sondere die Integrationsaufgaben steigen 
und sind eine nationale Daueraufgabe, die 
gerade vor Ort in den Quartieren stattfin-
det. Daher ist ein Innovationsprogramm zur 
Finanzierung von Forschung und Modellpro-
jekten zur Stärkung des Zusammenlebens 
und der Teilhabe im Quartier unumgäng-
lich”, erklärte Gedaschko.  (burk/osw/zeis/schi)  

 Weitere Infos und die Studie zum Download 

finden Sie unter https://web.gdw.de/ 

pressecenter
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„Mietspiegel durch die Verlängerung von 
Betrachtungszeiträumen als Regulierungs-
instrument einzusetzen schadet mehr, als es 
nutzt”, so Gedaschko. Denn dies hätte zur 
Folge, dass die Finanzierungskosten steigen. 
Damit werden das Bauen und am Ende auch 
das Wohnen teurer. Da wir dringend mehr 
bezahlbare Wohnungen brauchen, ist dieser 
Entwurf – und insbesondere der Vorschlag 
der Grünen, der einen noch viel längeren 
Betrachtungszeitraum fordert – das völlig 
falsche Signal. Gedaschko verweist auf den 
Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD, 
wonach gesetzliche Mindestanforderun-
gen für qualifizierte Mietspiegel zu schaf-
fen sind, um eine zuverlässige Abbildung 
der Vergleichsmiete zu gewährleisten. „Es 
ist wieder einmal eine Placebo-Maßnahme, 
auf der einen Seite den Betrachtungszeit-

Reform des Mietspiegels: Ein weiteres Mal am Ziel vorbei

Berlin – „Wir brauchen mehr Rechtssicherheit und Transparenz beim Mietspiegel. Mietspiegel sind ein wichtiges Instru-
ment zur Abbildung der Situation auf dem Wohnungsmarkt. Sie bestimmen die ortsübliche Vergleichsmiete und schaffen 
Rechtsfrieden. Sie können und dürfen jedoch kein politisches Instrument zur beliebigen Steuerung der Miethöhe sein. 
Deshalb macht es sich die Politik zu einfach, wenn sie lediglich den Betrachtungszeitraum verlängert und keine Grund-
sätze vorlegt, um Mietspiegel wirklich rechtssicher zu machen”, erklärte GdW-Präsident Axel Gedaschko anlässlich der 
Anhörung zur Mietspiegelreform am 13. November 2019 im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages.

Die Städtebauförderung zukunftsfest machen 

Berlin – „Die Städtebauförderung ist ein unersetzliches Instrument für die Wohnquartiere in Deutschland. Sie gibt Impulse 
für die städtebauliche Entwicklung und ist gleichzeitig ein Investitionsmotor sowohl in urbanen als auch in schrumpfenden 
Gebieten”, erklärte Dr. Christian Lieberknecht, Geschäftsführer des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, an-
lässlich der Anhörung zur Städtebauförderung am 13. November 2019 im Bauausschuss des Deutschen Bundestages. 

Die Wohnungswirtschaft fordert:

• Keine Verlängerung des Betrach-
tungszeitraums von vier auf sechs 
Jahre ohne klare Grundsätze für die 
Erstellung von Mietspiegeln 

• Zuschläge für energetische Moder-
nisierung, altersgerechten Umbau 
oder Digitalisierung insbesondere in 
ländlichen Räumen, um einen Inves-
titionsstopp zu verhindern.

raum verlängern zu wollen, auf der anderen 
Seite aber die so wichtige Verordnung über 
die Grundsätze von Mietspiegeln unter den 
Tisch fallen zu lassen”, so Gedaschko. Mit 
den vielen seit dem Jahr 2013 vorgenom-
menen Mietrechtsverschärfungen wurde 

wieder und wieder am Symptom des Woh-
nungsmangels herumgedoktert, ohne es 
aber zu beseitigen. Dabei wird völlig verges-
sen, dass die Mieten erst am Ende der Preis-
kette stehen. Während von 2013 bis 2018 
die Wohnungsmieten im Bestand nur um 
sieben Prozent gestiegen sind,  sprangen 
beispielsweise die Instandhaltungskosten 
im selben Zeitraum um 14,9 Prozent nach 
oben. Es bringt daher nichts, sich immer und 
immer wieder einseitig auf die Regulierung 
der Miethöhen zu fokussieren, ohne an den 
anderen Stellschrauben zu drehen, damit 
Vermieter unter wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen mehr bezahlbare Wohnungen 
schaffen können. (burk/schi) 

 Die Stellungnahme finden Sie unter  

https://bit.ly/2KfgWRg

Das große Ziel muss es sein, gleichwertige 
Lebensverhältnisse in allen Regionen her-
zustellen. Dafür ist die Städtebauförderung 
unverzichtbar. Der GdW begrüßt daher aus-
drücklich, dass die Städtebauförderung aktuell 
mit 790 Millionen Euro aus dem Bundeshaus-
halt ausgestattet ist. Mittelfristig müsste die-
ser Betrag aus Sicht des GdW angesichts der 
großen Herausforderungen jedoch auf eine 
Milliarde Euro aufgestockt werden. Ebenso 
positiv wertet der GdW die Neugliederung der 
Programmbereiche in „Lebendige Zentren”, 
„Sozialer Zusammenhalt” und „Wachstum 
und nachhaltige Erneuerung”. Dies reduziert 
den administrativen Aufwand für die Kom-
munen ungemein und trägt dazu bei, dass die 
Mittel gerade in den Städten, in denen sie am 
dringendsten gebraucht werden, auch nutzbar 
sind. Wichtig wäre es aber, die Wohnungs- 
und die Städtebauförderung noch enger mitei-
nander zu verzahnen, um eine größtmögliche 
Wirkung für die Wohnquartiere zu erzielen. 
Das spielt sowohl bei der Entwicklung, Moder-
nisierung und Nachverdichtung von Bestands-
quartieren als auch für die konzeptionelle Ent-
wicklung, Planung und Realisierung neuer 
Siedlungen und Quartiere eine Rolle.   

 Die Stellungnahme: https://bit.ly/2X8rSVL

Konkreten Änderungsbedarf gibt es an vier Punkten:

• Investitionspakt ‚Integration im Quartier’ weiterführen, der bisher mit 200 Mil-
lionen Euro pro Jahr ausgestattet ist und nach 2020 ausläuft. Das Programm war 
ursprünglich für Integrationsmaßnahmen im Umfeld von Flüchtlingsunterkünften 
angelegt. Diese Maßnahmen sollten auf Dauer auch in sozial belasteten Quar-
tieren außerhalb der Gebiete der ‚Sozialen Stadt’ zum Einsatz kommen können.

• Abrissförderung aufstocken: Der Förderbetrag für die unmittelbaren Rückbau-/
Abrisskosten sowie die einfache Wiederherrichtung des Grundstücks ist nicht aus-
reichend. Er sollte über die derzeitig geplante Erhöhung von 110 Euro hinaus auf 
mindestens 140 Euro pro Quadratmeter angehoben werden.

• Einzelne Gebäudekomplexe berücksichtigen: Bisher können die Gelder für 
den Stadtumbau nicht für die Entwicklung einzelner Gebäudekomplexe eingesetzt 
werden. Gerade in ländlichen Regionen und Kleinstädten wäre dies aber wichtig. 
Hier sollte es flexible Anwendungsmöglichkeiten geben. 

• Altschuldenproblematik lösen: Bislang nicht berücksichtigt, aber immens wich-
tig für die Entwicklung der Städte in den ostdeutschen Bundesländern, ist eine 
Lösung für die immer noch schwerwiegenden Altschulden. Altschulden sind durch 
Altverbindlichkeiten ostdeutscher Wohnungsunternehmen im Zusammenhang mit 
der Wiedervereinigung entstanden. Finanzielle Lasten auf ehemals staatlichem 
Grund in den neuen Ländern wurden mit der Wiedervereinigung in Form von 
Wohnbaukrediten auf die Wohnungsunternehmen übertragen. Derzeit betragen 
diese finanziellen Folgelasten für Wohnungsunternehmen der ostdeutschen Bun-
desländer insgesamt rund vier Milliarden Euro. Aus Sicht des GdW ist es deshalb 
notwendig, dass Wohnungsunternehmen für Bestände in Gemeinden mit einem 
Leerstand von mehr als 10 Prozent Investitionshilfen erhalten, um die Belastung 
durch Altschulden ausgleichen zu können.  
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AUS DEN VERBÄNDEN

Große Studie belegt: Der Hamburger Wohnungsmarkt funktioniert

Hamburg – Die Hamburger Wohnungswirtschaft hat eine unabhängige Studie vom Center for Real Estate Studies (CRES) 
zum Hamburger Mietwohnungsmarkt erstellen lassen. Es wurden „echte“ Mietmarktdaten von rund 270.000 Mietwoh-
nungen in Hamburg untersucht. Ergebnis: Miethöhen und Fluktuationsraten belegen einen funktionierenden Mietwoh-
nungsmarkt, so dass weitere regulatorische Eingriffe und politischer Aktionismus fehl am Platz sind. 

Hamburg ist als Metropole mit wachsen-
der Bevölkerung seit langem ein begehr-
ter Wohnstandort. Dies ist mit steigenden 
Immobilien- und Mietpreisen sowie sin-
kendem Wohnungsleerstand verbunden, 
insbesondere in den stark nachgefragten 
Stadtteilen. Von Wohnungsnot und explo-
dierenden Mieten kann jedoch generell 
nicht die Rede sein. 

Vor diesem Hintergrund hat die Hamburger 
Wohnungswirtschaft beim Center for Real 
Estate Studies (CRES), Berlin, zur weiteren 
Versachlichung des Themas zum dritten 
Mal eine unabhängige Studie in Auftrag 
gegeben. 

Echte Mietmarktdaten von 270.000 
Wohnungen
Als Grundlage dieser großen umfassenden 
Untersuchung zum Mietpreisgefüge in der 
Hansestadt dienen „echte“ Mietmarktda-
ten aus dem Jahr 2019 – im Gegensatz 
zu diversen anderen Untersuchungen, die 
auf Angebotsmieten aus Internetportalen 
basieren – von rund 270.000 Mietwoh-
nungen sowohl von privatwirtschaftlichen, 
städtischen und genossenschaftlichen Ver-
mietern. Die vorliegende Studie nutzt 
damit rund die 22-fache Datenmenge, die 
im Mietenspiegel der Stadt Hamburg verar-
beitet wird und stellt knapp ein Drittel des 
gesamten Mietmarktes dar. 

Ausreichend Angebote zu marktrea-
listischen Konditionen
Das Ergebnis: Mieter können in der Elbmet-
ropole nach wie vor ausreichend Angebote 
zu marktrealistischen Konditionen finden. 
Hochgerechnet auf den gesamten Hambur-
ger Mietwohnungsmarkt mit rund 712.000 
Mietwohnungen liegt die rechnerische 
Durchschnittsmiete bei monatlich 8,21 Euro 
pro Quadratmeter nettokalt. Ergebnis der 
Studie: 90 Prozent aller Mieten liegen unter 
10,89 Euro pro Quadratmeter. Fast 70 Pro-
zent der Hamburger Mieten liegen zwischen 
6,19 und 10,24 Euro pro Quadratmeter. 

Die öffentliche Wahrnehmung orientiert 
sich oft an Angebotsmieten aus Immobi-
lienportalen. Im Vergleich zu diesen häu-
fig zitierten (Angebots-)Mietpreis-Studien 
zeigt diese Studie den wirklichen Miet-
wohnmarkt. Verwaltungen, private Anbie-
ter und Genossenschaften listen häufig 
ihre Angebote nicht in diesen Portalen. Die 
wirklichen Abschlussmieten liegen daher 
erheblich unter den Spitzen, die in Porta-
len dargestellt werden. Im Durchschnitt 

beträgt der Unterschied rund 3,70 Euro 
beziehungsweise 44 Prozent.

Die einzelnen Studienergebnisse zeigen: 
Hochgerechnet auf den Hamburger Miet-
wohnungsmarkt beträgt die Durchschnitts-
miete in normaler Wohnlage – analog zu 
den Lagekriterien des Hamburger Mieten-
spiegels – 7,91 Euro pro Quadratmeter und 
in guter Wohnlage 9,72 Euro pro Quad-
ratmeter. 

Bestandmieten steigen deutlich lang-
samer als allgemeine Teuerungsrate
Im Gegensatz zur medialen Wahrnehmung 
belegt die Studie, dass die Bestandmieten 
im Durchschnitt deutlich langsamer als die 
allgemeine Teuerungsrate gestiegen sind: 
Verbraucherpreise stiegen von 2000 bis 
2019 um 32 Prozent. Die tatsächlichen 
Mieten stiegen nur um neun Prozent. Im 
Schnitt kommen Mieterhöhungen nur halb 
so häufig vor, wie sie das Gesetz zulässt. 
Die Neuvertragsmieten / Wiedervermie-
tungsmieten liegen naturgemäß höher 
als die Bestandsmieten. Diese liegen im 
Durchschnitt mit 0,46 Euro pro Quadrat-
meter über den Bestandsmieten. Niedriger 
sind die Mieten bei den preisgebundenen 
Wohnungen. Die durchschnittliche Netto-
kaltmiete liegt hier bei 6,26 Euro pro Qua-
dratmeter. Im genossenschaftlichen Bereich 
steht jede fünfte Wohnung in diesem Seg-
ment für eine gute Wohnraumversorgung.
Auch die Höhe der ermittelten Fluktua-
tionsrate, das heißt das Verhältnis der in 
einem Jahr neu vermieteten Wohnungen 
zum Gesamtbestand, spiegelt einen funk-
tionierenden Mietwohnungsmarkt wider. 
Die durchschnittliche Fluktuation über die 
gesamte Studie beträgt knapp 7,5 Pro-
zent. Demnach werden in Hamburg jähr-
lich rund 53.000 Mietverhältnisse neu 
geschlossen. Häufiger Mieterwechsel setzt 
ein entsprechendes Angebot attraktiver 
Wohnungen voraus.

Vertreter der Hamburger Wohnungs-
wirtschaft zu den Daten 
„Die Studie verdeutlicht mir fünf Dinge“, 
erklärte Andreas Breitner, Verbandsdi-
rektor des Verbandes norddeutscher Woh-
nungsunternehmen (VNW). „Erstens: Der 
Wohnungsmarkt in Hamburg ist in Tei-
len angespannt. Zweitens: Es gibt keinen 
Grund zur Panik. Drittens: Es gibt auch 
viele günstige Wohnungen. Das zeigt die 
monatliche Durchschnittsmiete der VNW-
Mitgliedsunternehmen in Höhe von 6,79 
Euro pro Quadratmeter. Viertens: Den 

Mangel an bezahlbaren Wohnungen besei-
tigt nur der Neubau. Das wird aber immer 
schwieriger, weil es an ausreichend Grund-
stücken mangelt und die Baupreise in den 
vergangenen beiden Jahren dramatisch 
gestiegen sind. Fünftens: Das ,Bündnis für 
das Wohnen‘ wirkt. Wir werden uns dort 
weiterhin dafür stark machen, damit Mie-
terinnen und Mieter mit geringerem Ein-
kommen sich auch künftig leisten können, 
in Hamburg zu leben.“

„Es zeigt sich erneut, dass der Hamburger 
Weg der richtige Weg ist: Regulieren, wo 
es nötig ist, Freiheit lassen, wo es möglich 
ist“, sagte der Vorsitzende des Grundei-
gentümer-Verbandes Hamburg, Torsten 
Flomm. „Natürlich würden wir uns an der 
einen oder anderen Stelle mehr Freiheit im 
Mietwohnungsmarkt wünschen. Vor allem 
aber - das ist das wichtigste - eine Versach-
lichung der Mietendiskussion.“

„Die Studie hat bewiesen, dass der Ham-
burger Wohnungsmarkt funktioniert“, so 
Sönke Struck, Vorsitzender des BFW Lan-
desverbandes Nord. „Wir brauchen keine 
regulatorischen Eingriffe in die Marktme-
chanismen, sondern vielmehr verlässliche 
Rahmenbedingungen, damit sich Woh-
nungsunternehmen auch weiterhin im 
Wohnungsneubau engagieren. Denn: Nach 
wie vor ist Wohnungsneubau die beste und 
einzige nachhaltige Mietpreisbremse – 
dann wird der Hamburger Mietwohnungs-
markt auch weiterhin funktionieren.“

„Die zentrumsnahmen Stadtteile wie Eims-
büttel, Eppendorf und die ‚Schanze’ sind 
stark nachgefragte, urbane und somit 
attraktive Teilmärkte mit durchaus hohen 
Mieten“, sagte der Vorsitzende des IVD 
Nord, Axel-H. Wittlinger. „Jedoch zeigt 
die Studie auf: Fast 70 Prozent der Ham-
burger Wohnungsmieten liegen zwischen 
6,19 und 10,24 Euro pro Quadratmeter 
nettokalt. Die Studie hat erneut den Beweis 
erbracht: Hamburg hat einen insgesamt 
stabilen und funktionierenden Mietwoh-
nungsmarkt mit einer grundsätzlich gesun-
den Fluktuation. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund der politischen Diskussion um die 
Verschärfung der Mietpreisbremse und der 
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
trägt die Studie weiter zur Versachlichung 
der Diskussion bei.“ (str/flo/wag/schir/schi) 

 Die Studie finden Sie unter  

https://bit.ly/2C04vUI, ein Video zur Pressekonfe-

renz unter https://bit.ly/2JIMrCW 
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Rechnungswesen in der WEG-Verwaltung 5. Dezember 2019, Frankfurt am Main 

Ein professionell und juristisch einwandfrei funktionierendes Rechnungswesen ist für die 
ordnungsgemäße Bewirtschaftung von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) 
unerlässlich. Damit man als WEG-Verwalter dieser Aufgabe gewachsen ist, muss man die 
Abrechnungssystematik verstehen und wissen, worauf es bei der Jahresabrechnung und 
den Wirtschaftsplan ankommt. In diesem Seminar erlernen die Teilnehmer eine trans-
parente und nachvollziehbare Buchhaltung und werden mit den wichtigsten Werkzeu-
gen im Rechnungswesen vertraut gemacht, damit sie die Herausforderungen der Praxis 
meistern und rechtskonform agieren. Sie lernen unter anderem, wie Jahresabrechnungen 
erstellt werden und wie Instandhaltungsrückstellung und Verwaltungsvermögen richtig 
erfasst werden. 
Weitere Infos: EBZ, Anna Schütte, Telefon: 0234/9447575, E-Mail: akadamie@e-b-z.de,  

Internet: www.e-b-z.de

Einhaltung der Hausordnung 12. Dezember 2019, Berlin

Streitigkeiten der Mieter untereinander, zweifelhafte Gerüche im Treppenhaus und Lärm-
belästigungen gehören oft zur Realität in Mehrfamilienhäusern. Nehmen diese Probleme 
überhand, ist Leerstand zu beklagen oder der Vermieter muss mit Mietminderung rech-
nen und wird aufgefordert, sofort die Einhaltung der Hausordnung durchzusetzen. Für 
den Vermieter stellt sich die Frage: Was tun? Ziel dieses Seminars ist es, die Hausordnung 
rechtssicher und situationsgerecht durchsetzen zu können. Dazu werden Themen wie der 
Einsatz von Videoüberwachung und der Umgang mit Sperrmüll behandelt. 
Weitere Infos: BBA, Mathias Busch, Telefon: 030/23085516, E-Mail: mathias.busch@bba-campus.de, 

Internet: www.bba-campus.de

 

Gespräche mit „Zeitdieben“ kundenorientiert verkürzen 16. Dezember 2019, Erfurt

Manche Kundengespräche kosten viel Zeit, weil „Zeitdiebe“ am Werk sind. Man wieder-
holt sich im Thema immer wieder, wenn manche Kunden als Vielredner immer wieder von 
vorn beginnen, obwohl alles geklärt ist. Oder es gibt Kunden, die sehr viel Zeit einfordern, 
weil sie ein starkes Bedürfnis nach Kontakt haben und für ihre Situation einen Zuhörer 
suchen. Im Kundenkontakt ist es jedoch geboten, höflich zu bleiben und die Gespräche 
oder Telefonate trotzdem in einem angemessenen Zeitrahmen durchzuführen. In diesem 
Seminar erfahren die Teilnehmer, wie sie dies effektiv und kundenorientiert tun können. 
Außerdem lernen sie Abschlusssignale und Formulierungen kennen, die das Gesprächs-
ende fördern. Die Teilnehmer werden danach in der Lage sein, zeitintensive Gespräche 
kundenorientiert zu verkürzen und zu beenden. 
Weitere Infos: MFA, Claudia Vollmann, Telefon: 0361/34010224, E-Mail: claudia.vollmann@vtw.de, 

Internet: www.mfa-erfurt.de
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ZAHL DER WOCHE

Prozent dürften die Wohnungsbau-
investitionen im laufenden Jahr 2019 
gegenüber dem Vorjahr zugelegt 
haben. Damit liegt der Zuwachs der 
Bauinvestitionen mit einem Plus von 
3,8 Prozent leicht über der Dynamik 
des Jahres 2018. Zu diesem Ergebnis 
kommt das aktuelle Herbstgutach-
ten der in der Projektgruppe Gemein-
schaftsdiagnose zusammengeschlos-
senen Wirtschaftsforschungsinstitute 
im Auftrag des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums. Die Rahmenbedingungen 
für Wohnungsbauinvestitionen zei-
gen sich derzeit ausgesprochen anre-
gend. Die privaten Haushalte profitie-
ren von der vorteilhaften Entwicklung 
der Beschäftigung und der Einkom-
men sowie von nochmals verbesserten 
Finanzierungsbedingungen. Allerdings 
wird sich angesichts der seit geraumer 
Zeit stark ausgelasteten Kapazitäten im 
Baugewerbe der starke Preisauftrieb 
im Prognosezeitraum wohl fortsetzen 
und die Nachfrage nach Wohnimmobi-
lien dämpfen. Vor diesem Hintergrund 
rechnen die Institute in den kommen-
den zwei Jahren mit einem deutlich 
nachlassenden Tempo bei den Woh-
nungsbauinvestitionen. So dürfte der 
Zuwachs 2020 um 2,8 Prozent, kalen-
derbereinigt 1,9 Prozent, und 2021 um 
2,2 Prozent liegen. 
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GdW-NEWS

Trends, Zahlen und Digitalisierung –  
Neue GdW-Veröffentlichungen 

Zum Tag der Wohnungswirtschaft 2019 
hat der Spitzenverband der Wohnungs-
wirtschaft GdW drei neue Publikationen 
zu den wichtigsten Zukunftstrends, den 
wichtigsten Zahlen und Fakten der Bran-
che und Handlungsempfehlungen zur Digi-
talisierung veröffentlicht.

Die Publikation Daten und Trends 
2019/2020 analysiert alle wichtige Rah-
mendaten der aktuellen Wohnungsmarkt-
entwicklung und bietet damit eine gute 
Grundlage für eine auf Tatsachen basie-
rende Versachlichung der derzeitigen woh-
nungspolitischen Diskussion.

Auf der Grundlage einer breit angelegten 
Mitgliederbefragung und unter wissen-
schaftlicher Begleitung der wohnungswirt-
schaftlichen Beratungsinstitute ANALYSE 
& KONZEPTE, Hamburg und InWIS For-
schung & Beratung GmbH, Bochum hat der 
GdW erneut die wichtigsten Trends für die 
Wohnungsunternehmen heute und in der 
Zukunft identifiziert und in der Studie Unter-
nehmenstrends 2030 zusammengefasst.

Der „Leitfaden Digitale Agenda” des 
Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft 
GdW soll besonders kleinen und mittleren 
Wohnungsunternehmen als Wegweiser 

Uralter Mietspiegel taugt nicht für Begründung zur Mieterhöhung

Recht so

„Der Mietspiegel ist Begründungsmittel zur Bestimmung des Mieterhö-
hungsverlangens. Er soll die ortsübliche Vergleichsmiete wiedergeben. 
Eine zu große Diskrepanz zwischen der ortsüblichen Vergleichsmiete 
und dem Mietspiegel darf es daher nicht geben. Der Hinweis, dass ein 
20 Jahre alter Mietspiegel zu alt sei, weil sich im Laufe dieser Zeit die 
Gegebenheiten ändern, ist auch für die Diskussion zur Verlängerung des 
Betrachtungszeitraums hilfreich. Denn je veralteter die Mieten sind, die in den Miet-
spiegel einfließen, umso weniger fließen Veränderungen ein, die sich im Laufe der 
Zeit ergeben. Die Funktion der ortsüblichen Vergleichsmiete auch als marktorientierte 
Durchschnittsmiete wird dadurch gemindert.“  

EXPERTENMEINUNG von Carsten Herlitz Justiziar des GdW
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Mit Urteil vom 16. Oktober 2019 hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass 
ein 20 Jahre alter Mietspiegel mangels eines Informationsgehaltes für den Mieter zur 
Begründung eines Mieterhöhungsbegehrens ungeeignet sei. Ein auf diese Weise begrün-
detes Mieterhöhungsverlangen sei deshalb aus formellen Gründen unwirksam (Az. VIII ZR 
340/18). Das Gericht meint, dass die Begründung eines Mieterhöhungsverlangens dem 
Mieter ermöglichen soll, die inhaltliche Berechtigung des Erhöhungsverlangens zu prüfen, 
um überflüssige Prozesse zu vermeiden. Zwar kann der Vermieter auf einen veralteten 
Mietspiegel Bezug nehmen, wenn zur Zeit des Erhöhungsverlangens kein aktueller Miet-
spiegel vorhanden ist. Allerdings – so das Gericht – ist das Alter eines Mietspiegels nicht 
bedeutungslos. Wohnwertmerkmale, nach denen sich die Höhe der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete richtet, unterliegen im Laufe der Zeit einem Wandel. So können etwa Ein-
richtungen, die einer Wohnung einen besonderen Wert verleihen, mit der Zeit zu einer 
Standardausstattung werden. Insofern sei jedenfalls ein 20 Jahre alter Mietspiegel kein 
geeignetes Begründungmittel und daher zu alt.  

durch die Digitalisierung dienen. Dabei 
konzentriert sich die neue Arbeitshilfe auf 
die Kernprozesse der Bestandsbewirtschaf-
tung. Eine Roadmap der Digitalisierung 
für Wohnungsunternehmen ermöglicht 
zudem eine Gesamtsicht auf den Digitali-
sierungsprozess. (zeis/schi) 

 Hinweise zur Bestellung der Publikationen 

finden Sie unter www.gdw.de
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